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BGH 6 StR 400/25 - Beschluss vom 3. Februar 2026 (LG Liineburg)

Handeltreiben mit Cannabis; Handeltreiben mit Betdubungsmitteln in nicht geringer Menge; Aufhebung des
Gesamtstrafenausspruchs.

§ 34 Abs. 1 Nr. 4 KCanG; § 29 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BtMG; § 349 Abs. 2, Abs. 4 StPO

Entscheidungstenor

1. Auf die Revision des Angeklagten wird das Urteil des Landgerichts Lineburg vom 26. Marz 2025, soweit es ihn
betrifft, im Ausspruch Uber die im Fall 11.2 der Urteilsgrinde verhdngte Freiheitsstrafe und im
Gesamtstrafenausspruch aufgehoben; die zugehdrigen Feststellungen bleiben aufrecht erhalten.

Im Umfang der Aufhebung wird die Sache zu neuer Verhandlung und Entscheidung, auch Uber die Kosten des
Rechtsmittels, an eine andere Strafkammer des Landgerichts zuriickverwiesen.

2. Die weitergehende Revision wird verworfen.

Griinde

Das Landgericht hat den Angeklagten wegen Handeltreibens mit Cannabis in zwei Féllen, in einem Fall in Tateinheit mit
Handeltreiben mit Betdubungsmitteln in nicht geringer Menge (Fall 11.2 der Urteilsgriinde) zu einer Gesamtfreiheitsstrafe
von vier Jahren verurteilt und eine Einziehungsentscheidung getroffen. Hiergegen wendet sich der Angeklagte mit seiner
auf die Rugen der Verletzung formellen und materiellen Rechts gestitzten Revision. Das Rechtsmittel hat den aus der
Entscheidungsformel ersichtlichen Erfolg (§ 349 Abs. 4 StPO) und ist im Ubrigen unbegriindet (§ 349 Abs. 2 StPO).

1. Wahrend die Verfahrensriige aus den Griinden der Antragsschrift des Generalbundesanwalts versagt und der
Schuldspruch frei von Rechtsfehlern ist, hélt die im Fall 1.2 der Urteilsgriinde verhéngte Freiheitsstrafe rechtlicher
Nachpriifung nicht stand.

Das Landgericht hat nicht erkennbar bedacht, dass die bei dem Angeklagten aufgefundenen Drogen sichergestellt
wurden und nicht in den Verkehr gelangt sind. Deren Sicherstellung erweist sich als ein bestimmender
Strafzumessungsgrund, der sowohl bei der Strafrahmenwahl als auch bei der konkreten Strafzumessung zu beachten ist
und demzufolge in den Urteilsgriinden angefiihrt werden muss (st. Rspr.; vgl. etwa BGH, Urteil vom 5. Februar 2025 - 6
StR 406/24, Rn. 21; Beschluss vom 5. Februar 2020 - 2 StR 517/19, NStZ-RR 2020, 146, 147).

2. Die Aufhebung der Einzelstrafe entzieht der Gesamtstrafe ihre Grundlage; jedoch haben die zugehdrigen
Feststellungen nach § 353 Abs. 2 StPO Bestand, weil sie von dem aufgezeigten Rechtsfehler nicht betroffen sind.

11



	Rechtsprechung (hrr-strafrecht.de)
	BGH 6 StR 400/25 - Beschluss vom 3. Februar 2026 (LG Lüneburg)
	Handeltreiben mit Cannabis; Handeltreiben mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge; Aufhebung des Gesamtstrafenausspruchs.   § 34 Abs. 1 Nr. 4 KCanG; § 29 Abs. 1 Nr. 2 Alt. 1 BtMG; § 349 Abs. 2, Abs. 4 StPO
	Entscheidungstenor
	Gründe



